


















































34 Helmut Neuhaus 

hier ein theologisch begründeter allgemeiner Umsturz angestrebt. Königswappen 
und -siegel des J an van Leiden mit dem von zwei Schwertern durchstochenen und 
mit einem Kreuz besetzten ReichsapfeP26 - so auch Bestandteil der Königskette 
- mußten in seiner bewußten Aufnahme von Motiven der römisch-deutschen 
Kaisersymbolik als Kampfansage verstanden werden und Kaiser und Reich 
gleicherweise auf den Plan rufen. 

Drittens sah sich das Reich mit der Tatsache konfrontiert, daß Münster über 
das Wiedertäuferproblem hinaus innerhalb des politischen Kräftefeldes im 
Nordwesten des Reiches von größter Bedeutung war. 127 Die Hilfeersuchen des 
Bischofs Franz von Waldeck etwa an den Herzog von Jülich-Kleve, an Burgund 
und den Landgrafen von Hessen und deren Hilfe-Angebote und Leistungen 
können nicht losgelöst betrachtet und beurteilt werden von dem habsburgisch
klevischen Streit um das Herzogtum Geldern, zum al Kar! von Egmont im 
Oktober 1534 - wie 1537 noch einmal - sein Land an König Franz I. von 
Frankreich übertragen hatte, um es nicht an Karl V. fallen zu lassen, und die 
geldrischen Stände weder französisch noch burgundisch-habsburgisch zu werden 
geneigt waren. Nach dem Sieg der antihabsburgischen Koalition in Württemberg 
im Mai 1534, an dem Philipp von Hessen ebenso maßgeblich beteiligt war, 
gewannen die Vorgänge in Westfalen an machtpolitischer Bedeutung auch im 
Hinblick auf die Ordnung im Reich. Seine Aktivität und Präsenz ist deshalb auch 
in diesem Zusammenhang zu sehen, bot es doch Rahmen und Ebene, um 
entstehende Konflikte auf einer höheren Stufe aufzufangen und - wenn nicht zu 
lösen, so doch - zu entschärfen. In einer anderen politischen Situation konnte es 
freilich 1542/43 die Eroberung Gelderns und der Grafschaft Zutphen durch 

zu denen, die besonders gut über die Vorgänge in Münster informiert waren, und er sorgte auch dafür, 
daß diese Informationen eine schnelle und weite Verbreitung fanden. Vgl. dazu jetzt Stupperich, Das 
Münsterische Täufertum (Anm. 13), S. 111; siehe ferner: Günter Vogler, Das Täuferreich zu Münster 
im Spiegel der Flugschriften. In: Flugschriften als Massenmedium der Reformationszeit. Beiträge 
zum Tübinger Symposion 1980, hrsg. von Hans-] oachim Köhler (= Spätmittelalter und Frühe 
Neuzeit. Tübinger Beiträge zur Geschichtsforschung, Bd. 13), Stuttgan 1981, S. 309-351; Roben 
Stupperich, Landgraf Philipp von Hessen und das Münsterische Täufenum. In: Geloof en Revolutie. 
Kerkhistorische kannttekennigen aangeboden an Prof. Dr. W. F. Dankbaar, Amsterdam 1977, 
insbes. S. 89 H., 102. 

126 Vgl. dazu den Ausstellungskatalog "Die Wiedertäufer in Münster" (Anm. 15), S. 172 H. mit Abb. 
118, S. 178 (zugleich Einbandabb.), ferner: Max Geisberg, Die Münsterischen Wiedertäufer und 
Aldegrever. Eine ikonographische und numismatische Studie (= Studien zur deutschen Kunstge
schichte, Heft 76), Straßburg 1907, insbes. S. 1, 17 ff.; Vogler, Das Täuferre ich zu Münster im Spiegel 
der Flugschriften (Anm. 125), S. 343, 347; Percy Ernst Schramm, Sphaira, Globus, Reichsapfel. 
Wanderung und Wandlung eines Herrschaftszeichens von Caesar bis zu Elisabeth II. Ein Beitrag zum 
"Nachleben" der Antike, Stuttgart 1958, 198 f. 

127 Dazu Franz Petri, Nordwestdeutschland im Wechselspiel der Politik Karls V. und Philipps des 
Großmütigen von Hessen. In: Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde 71 
(1960), S. 37-60, insbes. S. 45 H., ferner: Stupperich, Landgraf Philipp von Hessen (Anm. 125), 
Kirchhoff, Die Belagerung (Anm. 12), Krapf,Landgraf Philipp (Anm. 39), Paul Wappler, Die Stellung 
Kursachsens und des Landgrafen Philipp von Hessen zur Täuferbewegung (= Reformationsge
schichtliche Studien und Texte, Bd. 13/ 14), Münster 1910. 
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Kar! V. und die Festigung seiner Machtbasis am Niederrhein gegen Herzog 
Wilhelm V. von Kleve nicht verhindern.128 

Viertens mußte es dem Reich bei seinem Engagement in der Münsterschen 
Frage darum gehen, den 1530 in Augsburg abgesteckten und im Nürnberger 
"Anstand" von 1532 bekräftigten konfessionellen Rahmen zu erhalten. Jeder 
weiteren Differenzierung - so wollten es Katholiken und Protestanten - mußte 
Einhalt geboten werden. So paradox es klingt: bei der Niederwerfung des 
Wiedertäuferaufstandes wurde insofern die Glaubensfrage von Reichs wegen 
ausgespart, als der provisorische Religionsfriede für Katholiken und Lutheraner 
angewandt wurde. Sie bildeten - wie bei der Türkenabwehr - auf eine nahezu 
mittelalterlich anmutende Weise eine politisch begründete "unio ecclesiae". Zu 
Auseinandersetzungen kam es erst nach dem 24. Juni 1535, als es um die Zukunft 
Münsters ging. Die Luthersache war - anders als sonst129 

- auf dem Wormser 
Reichstag vom April 1535 nicht präsent. Das Festhalten an den reichsrechtlichen 
Bestimmungen von 1532 und die Weigerung, diese Versammlung als Reichstag zu 
bezeichnen, unterstreicht nur das Bestreben, das Wiedertäuferproblem aus den 
konfessionspolitischen Auseinandersetzungen herauszuhalten. 

Nimmt man dies alles zusammen, so war es nur folgerichtig, daß sich das Reich 
des verfassungsrechtlich gebotenen und politisch wirksamsten Instituts des 
Reichstages unter Überwindung aller bestehenden rechtlichen und politischen 
Hindernisse bediente, um sich vor dem Wiedertäuferreich zu schützen. Trotz des 
Ausbaus der Reichskreisverfassung und des seit 1530 stärker werdenden Verlu
stes der alten unio imperii et ecclesiae blieb der Reichstag "als Instrument für die 
Friedenswahrung [ ... 1 intakt, und sein Vorhandensein war ein wesentlicher 
Grund dafür, daß das Reich an der durch die Reformation heraufgeführten Krise 
nicht überhaupt zerbrach" .00 Der Rückgriff auf ihn bei der Beseitigung eines 
Falles von Landfriedensbruch im Jahre 1535 zeigt zugleich, wie wenig ausgeprägt 
alle Dezentralisierungsbestrebungen noch waren. Er ist der Gradmesser für die 
Einschätzung der Probleme im Reich, wie das Beispiel des Wiedertäuferreiches 
zeigt. Seine Vorgeschichte verdeutlicht dabei, wie sehr die Frage nach der 
Beteiligung des Reiches an der Beseitigung der Wiedertäuferherrschaft in Mün-

128 Vgl. zum Gesamtzusammenhang etwa Franz Petri, Im Zeitalter der Glaubenskämpfe (1500-
1648). In: Rheinische Geschichte, hrsg. von Franz Petri und Georg Droege, Bd. 2: Neuzeit, 
Düsseldorf 1976, S. 9-217, hier bes . S. 45 H. - Hier istfür das Reich insgesamt auch die "Newniärige 
Aynung des löblichen Kayserlichen Bundts" von 1535 bis 1544 in Betracht zu ziehen, "deren erklärtes 
Ziel die Erneuerung des Landfriedens und die Aufrechterhaltung des Status quo war [ ... 1 auf der 
Grundlage des Nürnberger Anstandes": vgl. Rudolf Endres, Der Kayserliche neunjährige Bund vom 
Jahr 1535 bis 1544, in: Bauer, Reich und Reformation (Anrn. 28), S. 85-103, hier S. 91. 

129 Bernd Moeller, Das Reich und die Kirche in der frühen Reforrnationszeit. In: Das "Augsburger 
Bekenntnis" von 1530 - damals und heute, hrsg. von Bernhard Lohse und OltO Herrnann Peseh, 
München, Mainz 1980, S. 17-3 1, hier S. 27. 

130 Ebd. - Diese positive Einschätzung des Reichstages zuletzt auch bei Angermeier, Reichsreform 
(Anm. 29), S. 559, 581. 
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ster den präkonfessionellen Antagonismus "Kaiser bzw. König/Reichsstände" 
berührte. 

Das Fallenlassen des eigenen Reichstagsplanes und das Einschwenken Ferdi
nands 1. auf die Linie der Reichsstände seit den Koblenzer Beratungen vom 
Dezember 1534 lassen die Gewichtverteilung Mitte der 1530er Jahre klar 
erkennen. Nur mit Mühe konnte der König die Schwäche der monarchischen 
Gewalt im Reich verdecken, die die Stände auszunutzen sich angeschickt hatten. 


